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392. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Systematische Theologie hat Ass.-Prof. Dr. Dietmar 

Regensburger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Wachstum - aber wie? Theologie und Spiritualität 

eines nachhaltigen Lebens Sammelband" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

assoz. Prof. Mag. Dr. Nikolaus Wandinger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Systematische Theologie      

393. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Simon Laimer bis 

auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "5. IPR Workshop" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht      

394. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Christoph Kronthaler 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Innsbrucker Forum für Bank- und Versicherungsrecht 2026, 

Band 4" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht         



 

 

395. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre hat 

Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 

die zur Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Losverfahren - Stadt Wien, Prüfung 

durch den Ktn LRH" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre     

396. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Italienisches Recht hat assoz. Prof. Mag. Dr. 

Margareth Helfer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Fachvortrag "Recht und 

Lawinenkommissionen"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Francesco Schurr 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Italienisches Recht 

397. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Statistik hat Mag. Johannes Seiler bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "Co-occurrence patterns of malnutrition indicators among children in sub-

Saharan Africa " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriele Steckel-Berger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Statistik 



 

 

398. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing hat Mag. Dr. Felix 

Piazolo bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der 

ihm verantwortlich übertragenen Projekte "ERP Future 2026, Smarter Lives 2026 - wissenschaftliches 

Forum zur Digitalisierung in der Pflege und Lebensqualität im Alter" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Oliver Koll 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Management und Marketing 

399. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Anglistik hat Mag. Dr. Ulrich Pallua bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "SLAVERY PAST, PRESENT & FUTURE: 10th Global Meeting" notwendig sind. 

Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Mag. Dr. Ulla Baumgartner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Anglistik 

400. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat ao. Univ.-Prof. Ing. Mag. Dr. 

Christian Raschner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 

Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Olympiazentrum - Land Tirol & Stadt 

Innsbruck & Sportministerium, Olympiazentrum - Sport Fachverbände, Schulen mit sportlichem 

Schwerpunkt, NLST" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Martin Schnitzer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft 



 

 

401. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Ass.-Prof. Dr. Sashko Ristov bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Routineuntersuchungen AG Ristov" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Fahringer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Informatik 

402. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Gregor 

Weihs bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "A Compact and Tunable Fiber Laser for Plug-and-Play 

Single Photon Generation from Quantum Dots" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

403. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Dr. Robert Keil bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Aurora Quantum School Innsbruck: Recent Advancements in 

Quantum Photonics" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 



 

 

404. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Univ.-Prof.  Hannes Bernien 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Neutral-Atom Quantum Architectures with high 

Connectivity" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 

persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Hanns-Christoph Nägerl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

405. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Rutzinger 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "RiCopter 2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 

Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

406. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dipl.-Geogr. Jutta Kister bis auf 

Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 

verantwortlich übertragenen Projektes "Water availability and use in a deglaciated Ötztal: A co-

creative development of a common vision for the future" notwendig sind. Für eine Überschreitung 

der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Arnaud Josephus Alexander Maria Temme 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 



 

 

407. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Matthias Stegner bis auf Widerruf zum 

Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "Freezing dynamics and injury of overwintering buds" notwendig sind. Für 

eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik 

408. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Sigrid 

Neuhauser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 

des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Zusatzfinanzierung Internes Doktoratskolleg 

"Biointeractions from basics to application "" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Susanne Zeilinger-Migsich 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie 

409. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Ass.-Prof. Dr. Alexander Karabatsiakis 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Investigating psychological and biological markers of 

resilience in Kenyan children" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 



 

 

410. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Ronen Hershman bis auf Widerruf 

zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 

übertragenen Projektes "The contribution of visual awareness to cognitive control tasks " notwendig 

sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Psych. Dr. Matthias Alexander Gondan-Rochon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

411. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Mag. Dr. Bettina 

Sonntag bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Diversity and distribution of host-associated ciliates - 

Praktika für Schüler:innen 2026 " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

412. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. Dunja 

Lamatsch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Unterscheidung Giebel und Karauschen - Praktika für 

Schüler:innen 2026" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dr. Otto Eerikki Seppälä 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 



 

 

413. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Aufleger 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "ÖWAV-Seminar "Umgang mit Geschiebe in Fließgewässern" 

" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Barbara Schneider-Muntau 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

414. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Univ.-

Prof. Dr.-Ing. Jürgen Feix bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 

zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Durchstanzversuche von mit 

Verbundankerschrauben verstärkten Platten in Kombination mit einer bestehenden 

Durchstanzbewehrung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 

Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

415. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Dekan der Organisationseinheit Fakultät für Architektur hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Andreas Flora 

bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 

verantwortlich übertragenen Projektes "Studie zur Transformation und Nachverdichtung der 

Südtiroler Siedlung in St. Johann in Tirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 

haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Trummer 

Dekan der Organisationseinheit Fakultät für Architektur 



 

 

416. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen 

von Projekten der Universität Innsbruck 

        

Der Dekan der Organisationseinheit Fakultät für Architektur hat Dipl.-Ing. Dr. Rupert Werner 

Maleczek bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 

ihm verantwortlich übertragenen Projektes "QuadFold - Feldversuch" notwendig sind. Für eine 

Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Trummer 

Dekan der Organisationseinheit Fakultät für Architektur 

417. Ausschreibung einer externen Einrichtung: „Tenure Track-Stelle“ an der Akademie der 

bildenden Künste Wien 

    

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 

Universitätsprofessur 

gem. § 99 Universitätsgesetz 2002 für „Gender and Space“ am Institut für das künstlerische 

Lehramt (IKL) im Beschäftigungsausmaß von 32 Wochenstunden ab 1.10.2026 befristet bis 

30.9.2028.  

Am Institut für das künstlerische Lehramt (IKL) stehen zeitgenössisches künstlerisches und 

gestalterisches Handeln in Kunst, Design, Mode und Architektur in enger Verbindung mit 

theoriegeleiteter Reflexion, Didaktik und Vermittlung.  

Die Studien am IKL sind berufsqualifizierend für das Unterrichten als Lehrer_innen 

(Sekundarstufe in Österreich). Die interdisziplinäre Ausrichtung ermöglicht Absolvent_innen 

ebenso in der Kunst- und Kulturvermittlung, in künstlerischen, gestalterischen und 

wissenschaftlich-forschenden Zusammenhängen sowie in kuratorischer Praxis beruflich tätig 

zu sein. 

Am IKL werden die beiden Studienfächer „Kunst und Bildung“ und „Gestaltung im Kontext“ 

(ab 1.10.2026 „Design und Bildung“ (DB)) sowie der bildungswissenschaftlich-pädagogischen 

Studienbereich „Kunst- und Kulturpädagogik“ (ab 1.10.2026 „Allgemeine 

bildungswissenschaftliche Grundlagen“ (BiWi)) angeboten. Kunst, Architektur, Design, Mode, 

Technik, Vermittlung und Didaktik werden intersektional mit Blick auf gesellschaftliche 

Transformationsprozesse durch Klimakrise, Migration, Dekolonisierung, Queer-Feminismus 

und Digitalität entwickelt. 

 



 

 

Die 2021 neu geschaffene Professur für „Gender und Space“ setzt durch wechselnde 

Besetzungen Akzente im Bereich der künstlerischen und gestalterischen Praxis, der 

theoretischen Auseinandersetzung mit Räumen und ihrer Aneignung, sowie der 

Auseinandersetzung mit Politiken der Sichtbarkeit in Ausstellungskontexten. Dabei stehen 

kritische Perspektiven und Aspekte von Gender sowie deren Verknüpfung mit 

Klassenverhältnissen, Rassismus, Heteronormativität und Disability im Zentrum. 

Die ausgeschriebene Stelle adressiert Personen, die sich in ihrer vermittlerischen, 

künstlerischen, architektonischen oder urbanen Praxis und/oder wissenschaftlichen 

Forschung mit Verschränkungen aus den Bereichen feminist spatial practices, kritische 

urbane Praxis und/oder feministische und queer feministische kuratorische Praxen mit 

speziellem Bezug auf das Themenfeld Gender und Raum auseinandergesetzt haben und 

dabei international den Diskurs zu kritischer feministischer und queer feministischer 

Raumpraxis und Architektur mitgeprägt haben. 

Die Lehrveranstaltungen der ausgeschriebenen Professur sind für Studierende aller an der 

Akademie angebotenen Studienrichtungen belegbar. 

 

Anstellungsvoraussetzungen 

• eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene Universitäts- bzw. 

Hochschulausbildung 

• Nachweis einer international anerkannten hervorragenden künstlerischen, 

gestalterischen oder künstlerisch-wissenschaftlichen Praxis sowie entsprechender 

künstlerischer, gestalterischer bzw. künstlerisch-wissenschaftlicher Leistungen 

• Nachweis über Lehrerfahrung in den Bereichen Architektur, Kunst, künstlerisches 

Lehramt, Urbanismus, Stadtplanung, Design, Architektur- und Kunstgeschichte, 

Kulturwissenschaft, Curatorial Studies oder vergleichbaren Feldern 

• Expertise im Vermittlungs-, Praxis- und/oder Forschungsfeld „Gender und Raum“ 

• sehr gute Englisch- und/oder Deutschkenntnisse 

• diskriminierungskritisches Grundverständnis sowie die Bereitschaft sich dahingehend 

fortzubilden 

Die Lehrverpflichtung umfasst verschiedene Lehrveranstaltungstypen, insbesondere 

Projekte, (Pro-) Seminare, Vorlesungen und Übungen im Gesamtausmaß von mindestens 12 

Unterrichtsstunden pro Woche. 

Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens wird es ein öffentliches Hearing der ausgewählten 

Kandidat_innen geben. 



 

 

Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 

Universitäten in der Gehaltsgruppe A1 beträgt derzeit Euro 5.370,60 bei einem 

Beschäftigungsausmaß von 32 Wochenstunden. 

Interessent_innen bewerben sich unter Beilage folgender Dokumente bis 17.4.2026 unter 

www.akbild.ac.at/jobs: (1) Motivationsschreiben, (2) detaillierter Lebenslauf, (3) 

Lehrkonzept über Motivation, Inhalte und Vorhaben der eigenen 

künstlerischen/künstlerisch-wissenschaftlichen Lehre im Bereich „Gender and Space“. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Teambewerbungen im Auswahlprozess nicht berücksichtigt 

werden. 

Die Akademie der bildenden Künste Wien bekennt sich zu einem chancengerechten Lern-, 

Lehr-, Forschungs- und Arbeitsumfeld und wirkt auf den Abbau von Diskriminierungen und 

strukturellen Barrieren hin. Daher begrüßt die Akademie ausdrücklich die Bewerbung von 

qualifizierten Personen, die aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, 

ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung oder ihres Alters strukturell 

benachteiligt sind. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, wenn eine Person mehrere 

Diskriminierungsgründe auf sich vereint (intersektionaler Ansatz). 

Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen an 

und ersucht nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen. Weiters bemüht sich 

die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 

Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 

Menschen mit Behinderungen. Bewerber_innen können sich im Vorfeld an die 

Personalabteilung oder die Behindertenvertrauenspersonen der Akademie wenden. Die 

Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, 

die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 

 

The following position at the Academy of Fine Arts Vienna is advertised: 

University professorship 

in accordance with § 99 Austrian University Act 2002 (Universitätsgesetz 2002) for “Gender 

and Space” at the Institute for Education in the Arts (IKL). This professorship is offered for 32 

hours per week for a period of two years, starting on 1 October 2026.  

At the Institute for Education in the Arts (IKL), contemporary artistic and creative activity in 

art, design, fashion and architecture are closely linked to theory-guided reflection, didactics, 

and mediation. 

Studies at the IKL qualify graduates to teach in secondary level in Austria. The 

interdisciplinary orientation also enables graduates to pursue careers in art and cultural 

http://www.akbild.ac.at/jobs


 

 

education, in artistic, creative and scientific research contexts as well as in curatorial 

practice. 

The IKL offers two fields of study: “Art and Education” and “Design and Context” (from 1 

October 2026: “Design and Education”) and the educational science-pedagogical subject 

area “Pedagogy, Arts and Culture” (from 1 October 2026: “General Fundamentals in 

Educational Science”). Art, architecture, design, fashion, technology, mediation, and 

didactics are developed intersectionally with a view to social transformation processes 

through climate crisis, migration, decolonization, queer feminism, and digitality. 

The new professorship for “Gender and Space”, created in 2021, sets accents in the field of 

artistic and design practice, the theoretical examination of spaces and their appropriation, 

and the examination of politics of visibility in exhibition contexts through regularly changing 

appointments. The focus is on critical perspectives and aspects of gender and their 

connection to class relations, racism, heteronormativity, and disability. 

The advertised position addresses individuals who, in their mediating, artistic, architectural, 

or urban practice and/or scientific research, have dealt with intersections in the fields of 

feminist spatial practices, critical urban practice, and/or feminist and queer feminist 

curatorial practices with a special focus on gender and space, and who have helped shape 

the international discourse on critical feminist and queer feminist spatial practice and 

architecture. 

The courses of the advertised professorship are open to students of all fields of study 

offered at the Academy. 

 

Conditions of employment 

• a University degree appropriate to the position 

• proof of an internationally recognized outstanding artistic, design or artistic-scientific 

practice, as well as corresponding artistic, design or artistic-scientific achievements 

• proof of teaching experience in the fields of architecture, art, art education, 

urbanism, urban planning, design, architectural and art history, cultural studies, 

curatorial studies, or comparable fields 

• expertise in the educational, practice and/or research field “Gender and Space” 

• very good knowledge of English and/or German 

• a basic understanding of anti-discrimination and the willingness to further improve 

these skills  



 

 

The teaching commitment includes various types of courses, in particular projects, (pro) 

seminars, lectures and exercises of at least 12 teaching hours per week. 

For selected candidates a public hearing will take place as part of the application process. 

The monthly gross salary according to the collective bargaining agreement for university 

employees in salary group A1 is currently Euro 5.370,60 for 32 hours per week. 

Interested parties please apply by 17 April 2026 to www.akbild.ac.at/jobs enclosing the 

following documents: (1) cover letter, (2) detailed CV, (3) teaching concept on the 

motivation, contents and intentions of artistic/ artistic-scientific teaching in the field of 

“Gender and Space”. 

Please note that team applications cannot be considered. 

The Academy of Fine Arts Vienna is committed to a learning, teaching, research and working 

environment of equal opportunities and works towards the elimination of discrimination and 

structural barriers. The Academy therefore explicitly endorses applications from qualified 

persons who are structurally disadvantaged due to their gender, sexual orientation, 

ethnicity, religion or ideology or their age. Special consideration is required if a person 

combines several grounds of discrimination (intersectional approach). 

The Academy of Fine Arts Vienna strives to increase the representation of women and 

strongly encourages applications from qualified women. Furthermore, the Academy strives 

to create application and working conditions that are as accessible as possible. In this 

context, the Academy actively supports the application of people with disabilities. Applicants 

may contact the Human Resources Department or the Academy's disability representatives 

in advance. Applicants are not entitled to compensation for travel and accommodation costs 

incurred in relation to the admission procedure. 

 

 

418. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 

Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  

 

http://www.akbild.ac.at/jobs
https://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home

	Mitteilungsblatt der Universität Innsbruck
	Inhalt
	392. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	393. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	394. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	395. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	396. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	397. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	398. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	399. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	400. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	401. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	402. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	403. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	404. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	405. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	406. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	407. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	408. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	409. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	410. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	411. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	412. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	413. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	414. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	415. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	416. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck
	417. Ausschreibung einer externen Einrichtung: „Tenure Track-Stelle“ an der Akademie der bildenden Künste Wien
	418. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals


